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Verschmelzung der Gasversorgung Finsterwalde/Doberl ug-Kirchhain GmbH auf die Stadtwerke 
Finsterwalde GmbH 

 

 

Beschlussvorschlag 

Die Stadtverordnetenversammlung empfiehlt dem Bürgermeister als Gesellschaftervertreter der Stadt 
Finsterwalde in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Finsterwalde GmbH, der Verschmelzung der 
Gasversorgung Finsterwalde/Doberlug-Kirchhain auf die Stadtwerke Finsterwalde GmbH zuzustimmen und 
den entsprechenden Verschmelzungsvertrag abzuschließen. 
 
 
 

 

 
Sachverhalt 
Da die Gasversorgung seit Jahren keine aktive Geschäftstätigkeit mehr ausübt, jedoch durch das 
Aufrechterhalten der Gesellschaft jährlich Kosten entstehen, wird durch die Geschäftsführung der Stadtwerke 
Finsterwalde GmbH die Verschmelzung auf die Stadtwerke Finsterwalde GmbH empfohlen. 
  
Die Verschmelzung der beiden Gesellschaften erfolgt durch Aufnahme der Gasversorgung in die Stadtwerke 
ohne Erhöhung des Stammkapitals, der Gewährung von Geschäftsanteilen oder sonstiger Gegenleistungen.  
  
Inhalt und Form des Verschmelzungsvertrages sind gesetzlich in §§ 5 f. und 46 f. des Umwandlungsgesetzes 
(UmwG) vorgegeben.  
  
Der Verschmelzungsstichtag ist festgesetzt auf den 01.01.2014, 0.00 Uhr; von diesem Zeitpunkt an gelten die 
Geschäfte der Gasversorgung als für Rechnung der Stadtwerke geführt. 
 
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 16.04.2014 den Gesellschaftern der Gasversorgung 
Finsterwalde/Doberlug-Kirchhain und der Stadtwerke Finsterwalde GmbH seine Beschlussempfehlung 
ausgesprochen. 
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